
 Die wichtigsten Belegungsvorschriften für die Stufen 12 und 13 (nach APO-GOSt 2001)

1. Der „erste“ Leistungskurs (1. AF) muss sein:

- Fremdsprache ab Klasse 5 / 7 / 9  oder 

- Mathematik     oder

- Physik oder Biologie oder Chemie          oder

- Deutsch (nur wenn Deutsch in Kombination mit Erdkunde bzw. Geschichte bzw. Sozialwissen-

schaften gewählt wird, muss eine Fremdsprache oder Mathematik unter den 4 Abiturfächern sein!)

Der weitere Leistungskurs (2. AF) kann aus der oben genannten Fächergruppe stammen 

oder ein Fach aus dem II. Aufgabenfeld (Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften) sein.

2. Die vier Abiturfächer müssen die drei Aufgabenfelder abdecken.

Folgende Besonderheiten sind zu beachten:

- Kunst oder Musik kann nur Abiturfach sein, wenn gleichzeitig Deutsch oder eine 

Fremdsprache als Abiturfach gewählt wird.

- Spanisch kann nur Abiturfach sein, wenn unter den weiteren Abiturfächern Deutsch 

oder eine Fremdsprache ab Klasse 5 / 7 / 9 oder Mathematik gewählt wird (vgl. 3.).

- Religion kann das Abiturfach des II. Aufgabenfeldes ersetzen. In diesem Fall muss 

das gesellschaftswissenschaftliche Fach trotzdem bis 13/II weiter belegt werden. 

3. Unter den Abiturfächern muss sein:

- Deutsch        oder

- Fremdsprache ab Klasse 5 / 7 / 9     oder

- Mathematik 

4. Pflichtfächer, die als Grund- oder Leistungskurse in den Jahrgangsstufen 12 – 13 belegt 

werden müssen:

- Deutsch        bis 13/II

- eine Fremdsprache ab Klasse 5 / 7 / 9    bis 13/II

                       (Spanisch kann ab Jg.-st. 12 diese Fremdsprache ersetzen)

            -          ggfs. eine weitere Fremdsprache (bei einem sprachl.Schwerpunkt) bis 13/II

 - Kunst oder Musik

(Literatur kann in 12/I und 12/II diese Fächer ersetzen)              bis 12/II

 - ein gesellschaftswissenschaftliches Fach    bis 13/II

- bis zu zwei Zusatzkurse*)  in 13/I und 13/II:

bei Belegung von:   Zusatzkurse:  in 13/I und 13/II

 Geschichte         +  Sozialwiss.

Sozialwiss.         +  Geschichte

Erdk. / Erz.-wiss. / Phil.    +  Geschichte und Sozialwiss.

*)wenn Ge bzw. Sowi nicht Abiturfach ist, in 11 aber belegt wurde, kann die Belegung in 12 

fortgeführt werden, wodurch der entsprechende Z-Kurs in 13 entfällt!

- Mathematik        bis 13/II -

 - ein naturwiss. Fach (Physik / Biologie / Chemie)   bis 13/II

- ggfs. ein weiteres Fach des math.-nat.-wiss. Aufgabenfeldes bis 13/II

  (bei einem naturwiss. Schwerpunkt))

 - Religion (oder Philosophie als Ersatzfach)    bis 12/II -

 - Sport         bis 13/II

5. Bis auf Sport (s. 6.) kommen alle unter Punkt 4 genannten Fächer als Grund- oder 

Leistungskurse in die Gesamtwertung (Gesamtqualifikation auf dem Abiturzeugnis). 

D.h. es werden 8 Leistungskurse und 24 Grundkurse eingebracht. Ausnahme: Bei den 

Schwerpunktfächern kann bei einem der beiden Fächer die Wertung aus der 12 entfallen, 

falls dieses Fach nicht Abiturfach ist. 

Die Noten der 4 Abiturfächer aus 13/II zählen mit einfacher Wertung bereits zum 

Abiturbereich. Hierzu erfolgen zur gegebenen Zeit genauere Informationen!

6. Bei Sport gilt folgende Sonderregelung: Alle 4 Halbjahre müssen belegt werden, es 

können - je nach Schullaufbahn –nur maximal 3 Kurse in die Wertung kommen!
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